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heit) und der publicae meretrices; (diese könnten zwar in ihrem Gefolge dem 
Hl. Lande viele Soldaten zuführen, dürfen ihr Gelübde jedoch nicht erfüllen, 
weil die Motivation dieser Soldaten unmoralisch wäre; sie dürfen es aber auch 
nicht kommutieren, weil die Gelder, mit denen es abgelöst würde, aus an­
rüchiger Quelle stammten). Nach Hostiensis ist die Doktrin nicht mehr wesent­
lich weiterentwickelt worden; ihr Wachstum war aber langsamer als Villey 
angenommen hatte, der sich damit bisher am ausführlichsten befaßte. 

H.E.M. 

Gerhard W i t t r a m, Die Gerichtsverfassung der Stadt Göttingen vom 13. 
bis zum Ende des 17. Jahrhunderts (Studien zur Geschichte der Stadt Göt­
tingen Band 6) Göttingen 1966, Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, 110 S. -
Vf. gibt einen überblick über die wechselvolle Entwicklung des Gerichtswesens 
in einer landesherrlichen Stadt während des weitgespannten Zeitraumes von 
rund 5 Jahrhunderten. Die Arbeit versucht in drei großen Zeitperioden, in 
welchen die wegweisenden, zur nächsten Phase überleitenden Wendemarken 
herausgearbeitet werden, die Evolutionsgeschichte einzufangen. Vom 13. bis 
zum beginnenden 16. Jh. repräsentiert der Schulze oder Schultheiß die Ge­
richtsherrschaft des Herzogs. Er ist landesherrlicher Beamter und spridlt Redlt 
im Namen des Herzogs auf den Gebieten der zivilen, der Wrogen- und 
Kriminalgeridltsbarkeit. Allmählidl beginnt sidl neben dem Sdlulzengeridlt eine 
eigenständige städtisdle Geridltsbarkeit zu formieren. Zwar bleibt die faktisdle 
Verbindlidlkeit eines der Stadt formell konzedierten Ridlterpräsentationsredltes 
bei der Besetzung des Sdlulzengeridlts noch zweifelhaft. Dom verfügt der Rat 
bereits über konkrete ridlterlidle Befugnisse bei der Verfolgung von Markt­
und Feldfreveln sowie bei Verletzung gewerbepolizeilidler Stadtwillküren. In 
seinen Händen liegt ferner das Beurkundungswesen und die Kontrolle des 
gesamten Bodenverkehrs innerhalb des Stadtgebietes (Auflassungen von Liegen­
schaften). Auf dem zivilgeridltlidlen Sektor gelingt eine sdlrittweise Zurü<k­
drängung der Sdlulzengerichtsbarkeit; die Ratskompetenz wird erweitert auf 
die bürgerlidlen Klagen um schult. Während der zweiten Entwi<klungsperiode 
befindet sidl die Stadt auf dem Höhepunkt ihrer Madlt. Der Verkauf des 
Sdlultheißenamtes durdl Herzog Eridl I. an die Stadt unter dem Vorbehalt 
des Wiederkaufes im Jahre 1521 bringt die entsdleidenden Veränderungen in 
der Geridltsverfassung. An die Stelle des Sdlulzengeridlts tritt das Ratsgeridlt, 
das seinerseits eine nahezu aussdlließlidle Geridltshoheit erlangt. Es kommt zur 
Ablösung der bislang allein verbindlidlen Gewohnheiten durdl autonome Ge­
ridltsordnungen und prozessuale Redltssatzungen. Erst der herzoglidle Rezeß 
von 1582 stellt erstmalig die unumsdlränkte städtisdle Geridltsgewalt in Frage 
und leitet damit eine gegenläufige Entwi<klung ein. Trotz Gegenvorstellungen 
der Stadt kommt es zu gravierenden Einsdlränkungen durdl Zulassung der 
Appellation an die landesherrlidlen Hofgeridlte Münden, Wolfenbüttel, die 
Justizkanzlei in Hannover und sdlließlidl das Hofgeridlt in Gandersheim. In 
das Jahr 1664 fällt sdlließlidl der Rü<kerwerb des Sdlulzenamtes durdl den 
Landesherrn, bezeidlnenderweise ohne Zahlung der 1521 vertraglidl zuge­
sicherten Rü<kkaufssumme. Damit ist die Eingliederung der Stadtgeridltsbarkeit 
in die territoriale Amtsverwaltung perfekt und der Siegeszug des Absolutismus 
unaufhaltbar. Die aufgefädlerte autonome städtisdle Jurisdiktion wird in der 
Hand des vom Herzog bestellten Sdlulzen zentralisiert, unter seinem Vorsitz 
und im Namen des Landesherrn richtet fortan das Stadtgeridlt in Zivil- und 
Kriminalsadlen. Der Rat verliert jegliche Redltspredlungsbefugnisse und bleibt 
auf die Verwaltung sowie die Beurkundung von Redltsakten der nidltstreitigen 
Redltspflege beschränkt. Göttingen ist zu einer schlidlten Landstadt abge-




